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B e k a n n t m a c h u n g 
 

für die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag 
am 22. September 2013 

 
 

1. Am 22.09.2013 findet die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag statt.  

Die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinde Südlohn gehört zum Wahlkreis 126 – Borken II. Das Gemeindegebiet ist in 
sechs allgemeine Wahlbezirke eingeteilt: 

Ortsteil Wahlbezirke Wahlraum 
Südlohn 1 – 3 Roncalli-Hauptschule, Doornte 23, Südlohn 
Oeding 4 – 6 von Galen – Schule, Fürst-zu-Salm-Horstmar-Str. 7, Oeding 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die in der Zeit vom 19.08.2013 bis 01.09.2013 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen 
hat. 
 
Die Briefwahlvorstände 1 und 2 treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im 
Rathaus der Gemeinde Südlohn, Ortsteil Oeding, Winterswyker Str. 1, 46354 Südlohn, zusammen: 

Briefwahlbezirk Raum 
1 – Südlohn Zimmer 2.10 – Kleiner Sitzungssaal 
2 – Oeding Zimmer 1.11 – Besprechung (Planen + Bauen) 

 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. 

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen.  

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.  

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt.  

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelasse-
nen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem 
Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewer-
ber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung. 

Der Wähler gibt  

seine Erststimme in der Weise ab,  

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetz-
tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten 
soll,  

und seine Zweitstimme in der Weise, 
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dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.  

 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonde-
ren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. 

 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das oh-
ne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist (für Südlohn ist dies der Wahlkreis 126 – Borken II), 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen.  

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde Südlohn einen amtlichen Stimmzet-
tel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und sei-
nen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschriebe-
nen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angege-
benen Stelle abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 
des Bundeswahlgesetzes).  

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
 
Südlohn, den 12.09.2013 
Der Bürgermeister 
 
 

Christian Vedder 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 08a "Am Großen Hof" im Ortsteil Oe-
ding 

Anpassung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 11.09.2013 gem. § 2 BauGB die Anpassung 
des Aufstellungsbeschlusses zur 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 08a "Am Großen 
Hof" im Ortsteil Oeding einschl. der dazugehörigen Begründung beschlossen. 
Das Plangebiet umfasst das Grundstück Jakobistraße 18, Gemarkung Oeding, Flur 5, Parz. 760 und 
beinhaltet eine Fläche von ca. 0,25 ha. 
Mit der beabsichtigten vereinfachten Planänderung soll die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit zur 
Parzellierung, Erschließung und Hinterbebauung auf dem o.g. Grundstück durch einen Investor si-
chergestellt werden.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss, die 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 08a "Am Großen Hof" im Orts-
teil Oeding aufzustellen wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  
 
 
Übersichtsplan 
 

 
Südlohn, 12.09.2013 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 31 "Amselstraße / Weseker Weg " im 
Ortsteil Südlohn 

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 11.09.2013 gem. § 2 BauGB die Aufstellung 
der 6. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 31 "Amselstraße / Weseker Weg " im Ortsteil 
Südlohn einschl. der dazugehörigen Begründung beschlossen. 
Die Änderung betrifft Teilflächen der Grundstücke Gemarkung Südlohn, Flur 24, Parz. 558, 583 und 
654. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 0,25 ha und ist dem beigefügten Übersichtsplan zu 
entnehmen. 
Inhalt dieser vereinfachten Änderung ist die Anpassung des Wendehammers der privaten Verkehrsflä-
che, die Festsetzung einer möglichen zweigeschossigen Bauweise und die Anpassung der 
überbaubaren Grundstücksfläche in diesem Bereich, sowie der Verzicht auf den im Ursprungsbe-
bauungsplan festgesetzten Fuß- und Radweg zwischen dem Stichweg und der verlängerten Finken-
straße. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss, die 6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 31 "Amselstraße / Weseker 
Weg " im Ortsteil Südlohn aufzustellen wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht.  
 
Übersichtsplan 

 
Südlohn, 12.09.2013 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g  

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. VE10 „Wohnanlage Eschstraße / Am Vereins-
haus“ im Ortsteil Südlohn gem. § 12 BauGB im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB  

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 11.09.2013 gem. § 2 BauGB die Aufstellung 
des Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. VE10  „Wohnanlage Eschstraße / Am Vereinshaus“ im 
Ortsteil Südlohn gem. § 12 BauGB einschl. der dazugehörigen Begründung beschlossen. 
Das Plangebiet beinhaltet das Grundstück Gem. Südlohn, Flur 24, Parz. 365 und umfasst eine Fläche 
von ca. 0,2 ha.  Mit diesem Bebauungsplan soll das Ziel verfolgt werden, die planungsrechtliche Zulas-
sungsfähigkeit eines umfangreichen Wohnbauvorhabens innerhalb des Plangebiets herzustellen. Es 
soll ein „Allgemeines Wohngebiet“ im gem. § 4 BauNVO festgesetzt werden. 
 
Hinweise  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufstellung dieses Planes gem. § 13a BauGB im beschleunigten 
Verfahren ohne die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erfolgt und dass Ein-
griffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a 
Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten.  
Die Öffentlichkeit kann sich im Rathaus der Gemeinde Südlohn, Winterswyker Straße 1, in 46354 Süd-
lohn (Ortsteil Oeding), Zimmer 1.10, über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten. In der Zeit vom 20.09.2013 bis zum 
04.10.2013 (einschl.)  kann sich die Öffentlichkeit gem. § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB zur Pla-
nung äußern. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss, den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. VE10  „Wohnanlage Eschstraße / Am 
Vereinshaus“ im Ortsteil Südlohn aufzustellen wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. Die Aufstellung erfolgt gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren. 
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Übersichtsplan 
 

 
 
Südlohn, 12.09.2013 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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